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Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,

die Schöffen und Hilfsschöffen für das Schöffengericht in Büdingen und die Straf-

kammern bei dem Landgericht Gießen für die Jahre 2024 bis 2028 sind neu zu

wählen.

Aufgrund der gemäß 8 43 GVG getroffenen Festsetzung beträgt die Zahl der neu

zu wählenden Personen

a. für das Schöffengericht Büdingen: 16 Hauptschöffen und 10 Hilfsschöffen

und

b. für die Strafkammern des Landgerichts Gießen: 15 Hauptschöffen.
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In die Vorschlagsliste für das Schöffengericht sind mindestens doppelt so viele Per-

sonen aufzunehmen wie als erforderliche Zahl von Haupt- und Hilfsschöffen be-

stimmtist.

Gemäß $ 36 Abs.4 GVGhat Ihre Gemeinde 5 Personenin der Vorschlagsliste auf-

zunehmen.

Die Zahl der in die gemeindlichen Vorschlagslisten aufzunehmendenPersonenist

von der Präsidentin des Landgerichts Gießen gemäß $ 36 Abs.4 Satz 2 GVG in

Anlehnung an die Einwohnerzahl bestimmt worden und kann deshalb von Ihnen

nicht verändert werden.

Ich bitte vor der Aufnahmein die Vorschlagslisten zu überprüfen und sicherzustel-

len, dass die vorgeschlagenen Personendeutsche Staatsangehörige und der deut-

schen Sprache ausreichend mächtig sind, noch in der Gemeinde wohnen und nicht

aufgrund von gesundheitlichen oder anderen Einschränkungenverhindert sind, das

Amt auszuüben. Eine vorherige Befragung der vorgeschlagenen Personenhatsich

als sehr hilfreich erwiesen.

In die Vorschlagslisten bitte ich neben den vollständigen Personalien (Geburts-

name, Familienname, Vornahme, Geburtsdatum und -ort, Wohnanschrift, Beruf)

auch die telefonische Erreichbarkeit und ggfs. den Arbeitgeber der vorgeschlage-

nen Personen mit aufzunehmen.

Die Vorschlagslisten sind bis zum 15.06.2023 aufzustellen und bis zum 17.07.2023

bei dem Amtsgericht Büdingen einzureichen.

Mit freundlichen Grüßen

Lachmann

Vorsitzende des Schöffengerichts




